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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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114	 Aufhebung der 1. Änderungsverordnung zur Änderung 
der 1. Ordnungsbehördlichen Verordnung für 2017 
vom 27. März 2017 (Amtsblatt 13 vom 29. März 2017 
Seite 119-120) und Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen in den Stadtteilen Neustadt-Süd; 
Deutz, Nippes und Rath/Heumar vom 24. Mai 2017

Die Oberbürgermeisterin und ein Ratsmitglied haben am 
24.05.2017 gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW in Verbindung 
mit § 41 GO NW und aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des 
Ladenöffnungsgesetzes vom 16.11.2006 (GV. NRW. 2006  
S. 516), geändert durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV. NRW 
S. 208), in Kraft getreten am 18. Mai 2013, für die Stadt Köln 
verordnet:

§ 1

	 (1)	� Die vom Hauptausschuss am 13.03.2017 beschlos-
sene und vom Rat der Stadt Köln am 04.04.2017 
genehmigte 1. Änderungsverordnung zur 1. Ord-
nungsbehördlichen Verordnung für 2017 über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen in den Stadtteilen 
Kernbereich Innenstadt, Neustadt-Süd, Deutz, Ro-
denkirchen, Sürth, Lindenthal, Braunsfeld, Sülz/
Klettenberg, Neu-Ehrenfeld (Landmannstr.), Nippes, 
Longerich, Chorweiler, Porz-Mitte, Porz-Eil, Porz-
Lind/Wahn/Wahnheide/Urbach, Kalk, Rath/Heumar 
(Amtsblatt 13 vom 29.03.2017, Seite 119-120) wird 
aufgehoben.

§ 2

Für die nachfolgend aufgeführten Stadtteile, Daten und Zeiten 
werden Sonntagsöffnungen verfügt:

	 (1)	� Im Stadtteil Neustadt Süd dürfen die Verkaufsstellen 
am Sonntag, dem 11.06.2017 in der Zeit von 13 bis  
18 Uhr geöffnet sein.

	 (2)	� Im Stadtteil Deutz dürfen die Verkaufsstellen am  
Sonntag, dem 06.08.2017, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr  
geöffnet sein.

	 (3)	� Im Stadtteil Nippes dürfen die Verkaufsstellen am 
Sonntag, dem 11.06.2017 in der Zeit von 13 bis 18 Uhr 
geöffnet sein.

	 (4)	� Im Stadtteil Rath/Heumar dürfen die Verkaufsstellen 
am Sonntag, dem 28.05.2017 in der Zeit von 13 bis 
18 Uhr geöffnet sein.

Die jeweilige Sonderöffnungszeit gilt für Verkaufsstellen inner-
halb der folgenden Grenzlinien: 
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Stadtbezirk 1:

Neustadt-Süd
Bonner Straße (einschließlich des Bereichs 100 m links und 
rechts der Fahrbahn) beginnend ausschließlich Chlodwigplatz 
– endend Ecke Rolandstraße Ecke Teutoburger Straße

Deutz
Deutzer Freiheit (einschließlich des Bereichs 100 m links und 
rechts der Fahrbahn) beginnend Siegburger Str. endend Go-
tenring

Stadtbezirk 5:

Nippes
Neusser Str. (einschließlich des Bereichs 100 m links und 
rechts der Fahrbahn) beginnend Ecke Niehler Kirchweg en-
dend Lohsestr.

Stadtbezirk 8:

Rath-Heumar
Rösrather Str. beginnend Brück-Rather Steinweg bis Rather 
Mauspfad (einschließlich des Bereichs 100 m links und rechts 
der Fahrbahn)

§ 3

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im 
Rahmen des § 2 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelas-
senen Geschäftszeiten und Grenzlinien offen hält. 
Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Ladenöffnungs-
gesetzes NRW mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden.

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft und gilt bis zum 31.12.2017.

	 Stadt Köln
	 als örtliche Ordnungsbehörde

Vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit 
verkündet.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewiesen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	 �eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor- 
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch- 
geführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

		  oder 

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 24.05.2017	 Die Oberbürgermeisterin
	 In Vertretung
	 Gez. Stephan Keller
	 Stadtdirektor
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